
LANDRATSAMT
GREIZ
Ordnungsamt
Zulassungsbehörde
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25. April 2024

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung
§15 Thüringer Verwaltungszustellungs- u. Vollstreckungsgesetz (ThürVwZVG)

Frau luliana Stoleriu

letzte bekannte Anschrift:

geb. am: 18.07.86 in Jud.BT Com.Truesti

Lichtenberger Straße 14
07554 Kauern

soll ein Verwaltungsakt (Erlassdatum: 24.04.24) Aktenzeichen: AIII/32.2-8A/A/GRZ-DA188
zugestellt werden.

Der Bescheid wird gemäß § 15 ThürVwZVG i.V.m. § 14 der Hauptsatzung des Landkreises Greiz
auf der Internetseite des Landkreises Greiz unter dem Punkt „Öffentliche Bekanntmachungen"
durch Veröffentlichung zugestellt.
Der Bescheid kann in der Zulassungsbehörde des Landkreises Greiz, in 07570 Weida, Am Schaf-
berge 5, Zimmer 017 gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises zu den festgelegten
Sprechzeiten eingesehen werden.

Durch öffentliche Bekanntmachung kann zugestellt werden, wenn der Aufenthaltsort des Empfän-
gers unbekannt ist.
Der Bescheid gilt nunmehr an dem Tag als zugestellt, an dem seit dem Tag der Veröffentlichung
zwei Wochen verstrichen sind.
Mit der öffentlichen Bekanntmachung dieses Bescheides werden Fristen in Gang gesetzt. Dadurch
können nach deren Fristablauffürden Empfangsberechtigten Rechtsverluste drohen.

Im Auftrag
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Leiterin Ordnungsamt

Allgemeine Sprechzeiten Di 09.00-12.00und14.00-17.00uhr
Do 09.00-12.00und14.00-18.00uhr

vormittags vorzugsweise mit Terminvereinbarung
an den anderen Tagen nur nach Terminvereinbarung


